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1. Grundsatz  

 
Sämtliche Wettbewerbe der Senioren gelten nicht für das nationale Ranking. 
 

 
2. Seniorenliga: Mannschaften/ Disziplinen 

 
2.1. Eine Mannschaft besteht aus mindestens zwei Damen (über 40) und zwei Herren 

(über 45). Bei vier Mannschaftsmitgliedern (zwei Damen/ zwei Herren) spielt 
jedes ein Doppel und ein Mixed. 

2.2. Die Seniorenliga ist eine Liga für nichtlizenzierte und lizenzierte Spieler/innen.  
2.3. Der Club meldet sich und seine Spieler/innen (Aktive, Lizenz, Lizenz +) bei der 

Aktion 15. Mai.  
 

Diese Regelung ist als Empfehlung zu verstehen, daher sind die Regionalverbände 
befugt zusätzliche Weisungen zu ihrer Seniorenliga zu erlassen. Aus 
gesamtschweizerischer Sicht ist es wünschenswert, dass diese zwei Punkte einheitlich 
wären. 

 
 

3. Kosten/ Gebühren: 
 

3.1. Clubs, die nur eine Seniorenmannschaft melden, bezahlen eine Clubgebühr von 
CHF 30.00, sowie eine Mannschaftsgebühr von CHF 20.00 an Swiss Badminton 

3.2. Clubs, welche 4.Liga und höher melden, bezahlen wie bis anhin den Grundbetrag 
für die höchst gemeldete Liga. Die Gebühr für eine zusätzlich gemeldete 
Seniorenliga-Mannschaft beträgt CHF 20.00. 

3.3. Die Regionalverbände sind befugt für die Seniorenliga eigene Gebühren zu 
erheben. 

 

 
4. Unvorhergesehene Fälle  

 
Nicht vorgesehene oder nicht geregelte Fälle werden vom Zentralvorstand von Swiss 
Badminton endgültig geregelt. 
Dieses Reglement tritt per Dezember 2016 in Kraft.  

 
 
Swiss Badminton 
 

Robbert de Kock   Luca Balduzzi 
Präsident    Geschäftsführer 
 


